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Die Staatsbürgschaft für zweite Hypo
theken und die BauweIt.

Von Sladlsekrelär 0110 Windmüller in Züllicltan.
(Nachdruck verboten,)

Zur förderung der gemeinnützigen tlautätigkeit
sind bekanntlich durch das preußische Wohnungsgesetz
zwanzig MiJIionen Mark zur Verfügung gestellt. Dieser
Betrag ist zur Beteiligung des Staates mit Stammein
lagen bei gemeinnützigen tlauvereinigungen zu ver
wenden. \Vährend hier zwanzig \Millionen zur Re
te i li g U TI g berei.tgestellt sind, werden in d m Bürg
schaftssicherungsgesetz zehn Millionen zur übe r 
TI ahm e der StaatsbürgschaIt fÜr z w e i t e Ii y p 0 
t h e k e 11 den gemeinnützigen Bauvereinen und Stiftun
gen zur Verfügung gehalten.

für die Bauwelt sind die zweiten Hypotheken
schon immer Schmerzenskinder gewesen. Es soll des
halb an dieser Stelle der Werl der "Staatsbürgsehnft
für die zweiten tlypotheken" näher betrachtet werden.

Das Wohnungsgesetz hat also nur Geld zur B c
te i I i g U 11 g , qa  Bürgschafts - Sicherungsgesetz
sie her t dagegen die zweiten tlypotheken. Die Preu
ßische Zentralgenossenschaftskasse zu BerUn hat unter
Verantwortung des fil1anzministers nach rein wirt
schaftlichen. Gesichtspunkten zu befinden. Die Hypo
theken müssen also von anderer Seite an gemein
nützige tlauvereinigullgen nnd Stiftungen unter Aus
schluß der KÜndbarkeit auf die Dauer von mindestens
zehn Jahren gewährt sein, erst dann wird die Bürg
schaft für die zweiten Hypotheken von der ZentraJ
genossenschaftskasse übernommen. Durch diese Bürg
schaft werden die zweiten Hypotheken mündelsicher,
und wird somit der Zinsfuß voraussichtlich nicht höher
wie der Zinsfuß der ersten Iiypotheken. - denn nach
S 1807 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind verbriefte
forderungen, deren Vcrzinsung von eincm Bundes
staate gewährleistet ist, mÜndelsicher. Durch Über
nahme der Bürgschaft hat sich der Staat für dk Er
füllung der gesamten Verbindlichkeit des Schuldners
bereit erklärt. Der Staat gibt also nicht selbst die fIypo
thek. Privatunternehrner sind von der IWohltat der
Staatsbürgschaft ausgeschlossen. Darum dürfte die
Oründuug von Bauverei.nen jetzt Olm Platte sein.

Das verbürgte Darlehen soll einschließlich vor
gehender oder gleichstehender tlypotheken 90 v. li.
der Selbstkosten nicht Übel steigen, die der Schuldner
für den Erwerb 11nd die batdiche Erschließung des be
lasteten GrundstÜckes, für die Errichtung der auf ihm
stehenden Baulichkeiten lind die 'Beschaffung ihres Zu
behörs aufwendet. Es ist also nur an fälle gedacht.
in denen Häuser erbaut werden oder wenigstens durch
Umbau oder Erweiternng eine \Verterhöl1ung erfahren,
nicht aber an di.e Übernahme bestehender tlypotheken
für alte Häuser. In Ausnahmefällen kaHn die Staats
bürgschaft auch bis zum vollen Betrage der Selbst
kosten des Baues ohne BerÜcksichtigung des \Vertes
von Grund und Boden gehen. Die Tilgung der ver.
blirgten Darlehen ist Gesetz. Die Bereitstellung von
zehn Millionen ist nur der Anfang zur Hebung der Klein
wohnungsnot. Im Bedarfsfalle kann die Slaatsbürgscltaft
erweitert werden. Mittelbar wird die Staatsbürgschaft
der zweiten tlypothekel1 auch auf- die Beschaffuog der
ersten Hypotheken günstig einwirken.

Die Vorteile der Staatsbürgschaft sollen ausschließ
lich der Förderung der Herstellung von Kleinwohllun

gen zugute kommen.
schaft wird daher nur
erfolgen, welche zur
fÜr Wohnungen dienen sollen,
nung, Raumzabl, Raumhöhe und
üblichen Bedürfnissen der
nwg entsprechen. In erster Linie ist die
VOll Vlohnungen in Kleinhäusern, das heißt in
bäudell, zu fördern, die nicht mehr zwei
geschosse und keine Nebenwohngebäude
Mitteiflügel, Qnergcbäude) haben, in
nur eine geringe Anzahl von Kleinwohnungen enthaUen
und mit einer zur garten- oder landwirtschaftlichen
Nutzung geeigneten l"reifläche d auf' !" il d ausgestattet
sind. Soweit die örtlichen Verhältnisse es gestatten,
ist auf die Ausstattung der W'ohnungen mit soviel Land
besonderer Wert zu legen, daß den Bewohnern rter
Anbau "ron Kartoffeln und Gemüse für den Hal!sbedarf
und die tlaltung von Kleinvieh  rmöglicht wird. Wo
eine solche Wobn.weise nach den örtlichen V:erhält
nissen nicht durcbgesetz werden kann, ist auch die Er
richtung angemessener Mietswo!mung,en in Stock
werkshäusern zu li11tc.rstützen. Auch bei den Stock
werkshäusern ist auf die Beigabe von ausreichendem
Land für die Anlage von Gärten nach Möglichkeit IÜn
zuwirkeu. Hervorzuheben ist, daß das Gesetz keinen
Unterschied zwischen Stadt un,d Land macht.

Ein Bedürfnis zur übernahme der Staatsbürgschaft
wird nur da anerkannt werden, wo die private Bautätig
keit es 111l te r I äß t, Kleinwolmungen, welche den vor
bezeichneten Anforderungen entsprechen, in ausreichen
der zaW und zu angemessenClI Preisen bereitzustellen.
Die Übernahme der Staatsbürgschaft kann  emein
niitzigcn ßauvereinel1 und Stiftungen gegenÜber sowohl
für Wohnungen erfolgen, welche durch Ver m i c tun g
an Minderbemittelte gcnutzt, wie auch für tlausgrund
stücke, welche ihren Bewohnern zu Ei gen t u moder
in der form des Erbbaurechts überlassen werden sollen.
Für den Fall der Überlassung der Häuser zu Eigentum
ist jedoch die Übernahme der StaatsbÜrgschaft nur unter
der Voraussetzung zulässig, daß der gemeinnützige Bau
verein die persönliche Schl1ldnerin des zu verbürgenden
Darlehens und dementsprechend dem Direktorium der
Preußischen Zentral-Genossenschafts-Kasse zu Berlin
für alle von ihr nach den Bestimmungen zu Übernehmen
den Verpfiichtungen haftbar bleibt. Ei TI Z e 1 per 
so ne n, die gemeinnützige Kleinwohnungsfürsorge
treiben wollen, können der Vorteile der Staatsbürgschaft
auf dem \Vege teilhaftig werden, daß sie ans ihren
Mitteln einc den bestehenden Anforderungen ent
sprechende gemeinnÜtzige B a 11 - Ver e i TI i gun g
g r Ü TI deli. Durch diese Zulassung dürfte für das Bau
handwerk Gelegenheit gegeben werden, unter sich,
baldigst eine gemeinnützige Bauvereinigllng zu gründen.
Die Ba H ha TI d wer k e reiner Klein- oder Iv1ittelstadt
sollten diese gÜnstige Gelegenheit a TI s n ü t zen" damit
sie nicht von anderen GrÜndungen überholt werd,en. v r D
ein \Ville, ist auch ein Weg. Und wo die Gründung zu
erst einsetzt, wird sie auch die ersten Früchte ernten.
Andere Vereinigungen werden zugunsten. des Bauhand
\verks gern zurückstehen, wenn es das. vorhandene Bau
halld\verk fertig bringt, die gemeinnützige Bauvereini
gung baldigst selbst zu grÜnden und zu fördern.

Als gemeinnÜtzige Banvereinigungen sind Vtreini
gungen, die den Bau von Kleinwohnungen betreiben.
ohne weiteres dann anzusehen, wenn sie von einer preu



ßjschen Zentralbehörde oder von eincr anderen Staats
behörde auf Grund minjsterieiler Ermtichtigung als ge
meinnÜtzig anerkannt sind, oder wenn der Staat mit
einer Stammeinlage an ihnen beteiligt ist. Als gemein
nützige BaliveTeinig-ungen können allch Genossenschaften
mit unbeschränkter f-Jaft- und Nachschußpfiicht odcr mit
beschränkter Haftpflicbt, I\ktiengeseIlschaft, OescIl
schaften mit beschränkter Haftung und c.uch rechtsfähige
Vereine nach besonderen Bestimmungen angcschcG
werden.

Der Antrag rluf G"Dernahme der StaatsbÜn?:schaft .ist
von dem Darlehnsgeber (Sparkasse, Bank usw.) 0 der
von der gemeinnÜtzigen Rauvereinigung an d8S Direk
torium der Preußischen Zentralgc1Jossenscl1aHskasse zu
Berlin zu richten.

über die znr PrÜfung des Antrages beizubringenden
Unterlagen wird die Zentralgenossenschaftskasse zu
Berlin Vorschriften erlassen und  lUf Anfordern ver
senden.

Für den d2ß die Bauvereinigung die über
lassung der V011 erbauten Häuser an deren Bewohner
zu Eigentum beabsichtigt, haben neben den sonstigen
BestimmuTIg-en be s 0 n der e G r U TI d sät Z e A uwen
dung zu finden, deren Beobachhmg dnrch Aufnahme in
den Bürgseböftsverirag sic-herzusteI1cn ist.

Wenn nun auch B8ustoffe und Arbeitskräfte sehr
schwer zu beschs.ffen sind, so saHten doch iiberall, \\'0
die \Vohmmgsnot droht, die Vorarbeiten zur GrÜndung
der Bauvereinigungen sofort in Angriff genommen
werden. - - _ '_.

J:J ===== 0

Die Prüfung des Baugrundes.
Von Priedrich Huth, Architekt.

(Nachdruck verboten.)
A TI(. In unzähligen Pällen werden Kostenan

schläge für Bauausführungen aufgeste1Jt, bevor noch
eine Untersuchung des Baugrundes. stattgefunden hat.
Man verläßt sich auf die Erbhrungen, die man im 811
gemeinen in dem betreffenden Bezirk gewonnen hat,
oder läßt sich im Kostenanschlag ein Türehen offet1,
Uln später die Kostenberechmmg fÜr die Gründung des
Hauses entsprechend erhöhen zu können. Die Be
schaffenheit oes Baugnmdes hat aber Eigentümern uod
Baumeistern schon so große überraschungen gebracht,
daß in jedem 1"'a11e die gewissenhafte Untersuchung des
Baugrundes erforderlich erscheint, ehe man Überhaupt
an die Bearbeitl1ng des Entwurfes herantritt. Unter
Umständen kann die Beschaffenheit des Baugrundes
sich überhaupt als so ungÜnsEg erweisen, daß ein Auf
g-eben des Geländes für den betreffendcn Zweck not
wendig wird. Vor allen Dingen aber ist die Unter
suchung des Baugrundes durchaus erforderlich, um 'von
vornherein zu wissen, welche GründlIngsart notwendig
wjrd; von dieser wird meist auch die Höhenlage des
lCel1ers und Erdgeschosses abhängen, wie die Nutzung
der Räume in diesen Geschossen. \Vi11 man die bezüg
lichen feststeIlungen der gelegentlichen späteren cr
mHtlu1Jg überlassen, so heißt das eben mit unsicheren
Werten rec.hnen oder Jeichtsinnig handeln; und es hat
sich stets gezeigt, daß eine verspätete oder ungenügende
Untersuchuvg des Baugrundes für die Bauallsführung
von den nachteiligsten Folgen war.

-178
Eine gewisse Sicherheit über die Beschaffenheit

des Baugrundes gewähren nur Bohrungen, welche bis
zu großer Tiere allsgefÜhrt werden könncn, aber na
türlich nur dann einen \Vert haben, wenn man sich
nicht auf die Anbohrung des Erdreiches an wenigen
Punkten beschrankt, sondern das ganze Gelände
gründlich a11 zahJrcichell SteJIen untersucht. Denn die
Beschaffenheit des Bodens wechselt häufj,g ganz plötz
lich, und so kann es geschehen, daß man an drei
Punkten in verhältnismäßig geringer Tiefe guten Bau
gr md vorfindet, währenp' große flächen des nicht
nntersuchten Baugclände  höchst ungünstige Verhält
nisse ergeben. Die Bohrung .';011 vorzüglich auch dazu
dienen, den Stand des Grundwassers zu ermitteln, von
welchem elie IiöhcnJage der KellersohIc abhängig ist.

Es gibt "Techniker", weJche meinen, wenn man
das Onmdmal1erwcrk nnr recht tief führe, dann müsse
das liaus schon fest stehen. Derartige verkehrte An
sehamElgen kömlen nur Leu te kundtun, welche sich
ohne genÜgende SchuI- und Fachbildung in unserem
Berufe betätigen. Da eiue Schicht guten Baugrundes
von 3 m M ichU.gkeii schon ein dreistöckiges Haus von
Üblicher Belastung zu tragen vermag, so ist gelr kein
Grund einzusehen, warum man eine derartige Schicht
dnrchbohren sollte, um das Haus noch tiefer zu
gründen. Findet man also in clncr gewissen Tiefe,
z. B. 2-3 munter .Erdg-Jeiche, guten Baugrund vor, so
muß also vor allen Dingen festgestellt werden, wie
rniichtig diese Schicht ist, und das kann eben 11m durch
Bohrung erreicht werden. Andrersej,ts kann es auch
nichts nutzen, dZ!s Gruudwerk 10 und 15 m tief zu
hihren. wenn sich der Bodell in dieser ganzen Tiefe
nicht  ls hinreichend zlivcrIäss!g erweist  Im aIlge
meinen fÜhrt man Dohnmgen nur 20 In tief. Ans den
auf diesem V.lege g-cwonnencn .Ergebnissen erkennt
man schon hinreichend. welche Art der Oründung zu
wählen ist.

Für diese Arbeiten verwendet man Bohrer sehr
mannigfacher Art, und vielfach wird die Beschaffenheit
des Bodens n.<lcn Beginn der Bohrarbeit zum Aus
wechseln des B()hrers fÜhren. Von der Beschaffenheit
des Bodens und der Dohrvorrichtllng hängt es al1ch ab,
ob dieselben durch Stoßen oder Drehen in das Erd
reich hineingearbeitet werden. Ist der Boden nicht
steimg und auch !licht von zahlreichen großen Steinen
durchsetzt, so kann der so enannte Ventil bohrer ange
wal1dt werden, welcher aus einem unten mit SchJ1eiden
und einem KJappventil versehenen, etwa 50 cm langen
Eisenrohre besteht. Jas lenkbar mit dem Bohrgestänge
verbunden ist. Läßt man einen derarti.gen schweren
Ventilhohrer von wenigstens 10 cm Durchmesser mit
Wucht niederfallen, so wird, je nach Beschaffenheit
des Bodens, Erde, Ton, Lehm, Moor und Kies durch
d8_" Ventil in das Rohr eindringen; und die eingedrun
gene Masse wird nun beim Anziehen des Bohrers in
folge ihres Eigeng-ewichts die Klappe verschließen.
Die ausgehobenen Proben werden unter Angaben der
Tiefcn, aus weichen sie hervorgeholt wurden, und die
sich aus den Marken am Bohr estänge ergeben, auf
bewahrt. Daraus vermag man die Beschaffenheit des"
Bodens in den verschiedenen Tiefen ohne \veiteres zu
erkennen. Will man ganz gewissenhaft verfahl'-en, so
wird man Jede einzelne Probe mit Wasser anrühren
und in ein Gefäß bringen, in weichem sich die einzelnen
Bestandteile des Bodens, Lehm, Sand, Kies 1JSW. nach
ihrem Gewicht sondern, so daß man nun ganz deutlich
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zu sehen verma?:, aus weIchen Stoffen der Boden der
betreffenden Erdschicht zusammengesetzt ist und in
welchem Massenverhältnis dieselben zueinand r stehen.
Stellt man nun die Glasgefäße in der Reihenfolge neben
einander, :vie die Bodenproben gewonnen wurden. so
hat man em ganz klares Bild von dem \Vechseln der..
Bodenbeschaffenheit in den verschiedensten Erd
schichten. Jeder erfahrene Bautechniker 'wird dann
sofort zu sag;en wissen, welche Oründungsart anzu
wenden und wie tief dieselbe zu führen ist.

. (Schluß folgt in Nr. 46.)c=a
für die Praxis.

Hydraulischer ffiörteI. Bei dem immer größer
werdenden Mangel an Zement dÜrfte es beachtenswert
sein, daß man aus zerpnlvertem Alaunschiefer der
metst sehr hiJlig zu haben ist, einen guten hYdrauJi chcn
Mörte! hersteHen kann. Der Alaunschiefer wird fein
gemahlen und zur Hälfte mit Kalk versetzt. Man erhält
so einen hydrmI1ischen Mörte!, der sehr rasch abbindet,
schnell austrocknet und höchste Festigkeit und Un
durchdringifchkeit annimmt lInd sich sogar z,] Wasser
dichtungsarbeiten, bei Auftreten von Grundwasser ilSW.
verwenden läßt.

'Behördliches. Parla:tnentaris hes usw.
. Prüfung von Baukonsiruktioncn. Die Notwendig
keit, im Kriege und wohl noch jahrelang nach :Ende des
Krieges mit Kohlen auf das äußerste zu sparen, wird da
zu führen., daß nicht mehr so viel Ziegel wie vor dem
Kriege verbaut \venlen können. Nun kann durch An
passung der baupolizeilichen Bestimmungen an die wirk
lieb vorhandenen, statisch begrÜndeten Anforderungen
eine 1\1en...\';e Ziegel gespart werden. Man ist auf dem
'\lege, solche neuen Bansitten einzuführen. FÜr die
Hänser der Minderb mittelten \verden in den preu
ßischen Landesteilen znrzeit entsprechende Bauordnun
gen in Kraft gesetzt.

Statt der Zicg;elmauern hat man nun schon vor dem
Kriege andere, billigere Wände vorgeschlagen. teils
?tndere Steine (Lehmb1öcke, Betonhoblsteine TI. a) An
deren Konstruktionen liegt der Gedanke des Pachwerk
baues zugrunde. Die SälI1en a1s Träger der Decke und
des Dachs, werden mit Vorliebe ans J:isenbeton gemacht.
die Wandflächen, ledildich als Schutz gegen das Wetter,
ans Zementplatten, auch wohl aus Holztafeln.

In allen FäHen handelt es sieh um Rohstoffe die fiir
unsere Wirtschaft kostbar sind und deren V  rbral1cf1
.........: ohne daß der beabsichtigte Erfolg erreicht wird 
nicht zugelassen werden darf. Die BautenprÜfstellc beim
Kriegsamt zu BerJin hat daher die Errichtung einer Prüf
steHe für nene Ba1ikonstrnktionen ins Auge gefaßt. Aus
zearbeitete Entwiirfe zu noch nicht bewährten nnd Üb
lichen Rauweisen sind als Zeichmmgen und Beschreibun
Q'cn bei der Bantenprüfstelle des Kriegsamtes, Leipziger
Straße 13, vorzulegen.

Verbands-, Vereins- usw. Angelegenheltet!.
Verband Deufscher Dacbpappenlabrikanten. Uute,

Vorsitz des Generaldirektors MaHar hielt der V erba ld
am 1.3. Mai d. J. jn Berlin seine diesjährige Hauptver
sammlung ab. Nach dem vorlieg;enden Geschäftsbericht
hat sich dia MitgHederzahJ von 157 auf 220 erhöht. Hin
sichtlich der Belieferung des Heeres und des privaten

Verbrauchs führten die Verhandlungen mit
im Kricgsaussc'huß der Rohpappen- und
Indt l strie und mit dem Ingenicur-Ausschußlieh er der Lage der
Sodarm
Plan. fÜr die
wirtsclmHsamt in genommen hat. Ingenieur
Arnold lringi-fiamburg hielt einen Vortrag über "Das
"Vesen und die Bedeutung des Halbteers" und führte u. 3.
alls. . daß bei zweckmäßiger Umstellung der Teer
destiiIation j;roße Mengen Hilfssioffe gewonnen werden
können, die bjsher vorn Ausland bezogen wurden. über
"Dachnntcrhaltungsvcrträge" im Anschluß im die neue-ren
Vcrordnnngen der Kriegsrohstoff - Abt6i1ung an die
KricgsamtsstclIcn, sprach Justizrat Dr. Jahn-Prenzlau.
Hierauf folgte ein Bericht des Pahrikbesit7.ers Cons
bruch-Ihmburg Über die Neuordnung der ZoIItarifv;er
hälmisse. "Vas die stillgelegten Betriebe anbelangt, so
wurde hierzu mitgeteilt, daß durch das R,eichs'\virt
schaftsamt von FaU zu FalI die l\'1ögJichkeit der Auf
hebung der SWleglJng; eröffnet \vorden ist.

Deutscher Arbeitgeb;arbund für das Baugewerbe.
Am 18. Juni d. J. findet die O. BundesversammluTI2: des
Reichsbundes bangewerhHcher Arbeitgeberverbände in
Hannover, Hotel Ernst August, statt. Auf der Tages
ordnung steht aaBer den g-eschäftlichen Ang;eleg-enheiten
LI. a. ein Bericht übeT die Tätl,l?;"keit des Verwaltungsaus
schusses und die Entwicklung; des Reichsbundes im
Jahre 1917, Berichte der Vertreter der einzeJnen Ver
bände Über die Verlängerung der Tariiverträg;e nnll die
fIe'\vähnmg von Teuerungszulagen an die Arbeiter seit
1. Juli 1917. Bericht Über den I\rbeitskammer-Gesetz
entwurf und seine Behandhlug- in der Reichstagskom
mission. Referent: !Reil'hstagsabgeordneter Ir!, Aus
prache Über die Rohstoffversorgung und "Viederaui
richtung des BallRewerbes mit besonderer l:3erÜcksichti
gllng des Kleipwohnungsbaue.s.

Nordöstliche Baugewerks. Beruisgenossenschalt. Am
18. Juni d. J. hält die Sektion III. (Pommern) der Nord
östlichen Ballgewerks-Berufsgenossenschaft in Stcttin,
SchHlerstraße 5, ihre diesjährige ordentliche Scktions
Versamrnltmg- ab. Auf der Tagesordnnng stehen die
Üblichen geschäftlichen Anlegenheiten und Ncuwahlen.

Baumarkt.
Die Aufnahme der schlesischen Ausfuhr. "Vic bereits

berichtet, ist regierungsseitig die Ausfuhr nach den Ost
staaten der Ausfuhr G. In. b. tI. Übertragen worclco. Das
10 Millionen Mark betragende Kapital eier Gesellschaft
ist je zur f!älfte vom KliegsallSSl.'huß der Deutschen fn
dustrie und vorn Zentralverband des Deu::schen Groß
handels übernonmlen wordeJl. Schlesische Industrie
firmen. die sich an der Al1sfl1hr nach dem Osten be
teiligen wollen. \vcnden sich d.aher zweckmäßig an den
Kriegsausschuß der DelltSl:hen Iadustrie (Ber!in, Km
fürstenstraße 173), tlandeJsfirmen an den Zentrah-erband
des De tscheJ1 Großh l1de!s (BerUn, Dorotheenstraßc 31)
zwecks fiI'-rtnzic1!er Unterbeteiligung. Im HinbHck aui
die Anstrengungen. die der Handel in anderen Reichs
teilen, namentlich in Bayern. zur GewinnUTIR des Ost
landes als Absatzgebiet macht. ist es für die wirtschaft
liche Entwickelung unserer Provinz von hoher Bedel!.
tung, daß unsere Ausfuhr nicht hierunter Jeidet.

Ein neuer 'Weg zum Wohnungsbau in Schlesien.
Gegenwärtig sind in Oppeln Vorbereitungen im Gange,
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11m den Wohnungsbau so bald als möglich aufzunehmen.
Um dIe Baumaterialienknappheit und -teuerung zu über
winden, hat man sich hier entschlossen, neue Wege in
der Raumaterialienbeschafflln"g zu beschreiten. Sie ver
dienen in Anbetracht der Wichtigkeit des Problems die
weitestgehende Heacht!111g. Unter Beteiligung der Stadt,
der Landesversicherungsanstalt der Provinz Schlesien,
der SdtJesischen Landesgesellschaft und sonstigen
Interessenten wird eine Bauv,creinigung gebildet, die
ZiegeJeien pachten und in Betrieb setzen wird, um sich
nach dieser Richtung hin die Mauerstcincrzcugung der
in Betracht kommcndcn \\Torke zu sichern. Nach den
angestellten Berechnungen wird es möglich sein, auf
diesem \Vege das Tausend Mauersteine für 35 dft herzu
stellen, wälnend die gegenwärUgell Zi,egelpreise 60 bis
65 dft betragen. Durch dieses Verfahren sichert sich die
Bauvereinigung nicht nur die benötigten Mauersteine,
sondern auch verhältnismäßig biliige Ziegelpreise. Die
zuständigen behördlichen l eichsstellen haben von dem
Vorgehen der Oppelner Bauinteressenten mit großem
Interesse davon Kenntnis genommen, und es steht zu
er\V-arten. daß dieses Beispiel bald Nacheifernng findenwird. S

Verschiedenes.

Persönliches. Auf dem Felde der Ehre ist geiaJlen
Regierungsbaul11cister Fis c 11 c r - Stettin.

Das Eiserne Kreuz 11. Klasse wurde verHehen: Re
gierungsbaumcister Jf TI go La n g m a a k - Posen, das
Eiserne Kreuz If. Klasse am -weißen Bande: Baurat
Fr i t z Fis c her - Stettin.

Das Eiserne Kreuz L Klasse erhieltcn: Oberleutnant
Wal te r Re p k e, Reg.-Baumeistcr beim Hafenbauamt
in Neurahrwasser, Leutnant d. R. tI ans A p pe 1 t.
R.eg.-Bauführer beim 1\\Tasserbauamt Dirschau, Vizefeld
webel W j 11 y !i ö f er, Tiefbautechniker beim Bau
amt JJ für den Masurischen Kanal in Insterburg.

Die Frauen bei Siedlungslustlgen. Eine beachtens
werte Beobachtung kommt im Jahresbericht 1917 des
"Vereins zur Förderung des Arbeiterwohnungswesens
in frankfurt a. M." zum Ausdruck. Von Juli bis Ende
Dezember wurden 192 Fälle bearbeitet. von denen
allerdings nur 10 fälle zu einer Sie'<llung führten. In
den Übrjgen Fällen hat der Verein zum wenig"st n eine
beratende, wenn nicht gar eine für den Nutzen eines
derartigen Verbandes außerordentHcb wichtige, ab
ratende Tätigkeit ausgeübt. I-Iierbei ist die Beobachtung
gemacht, daß bei den frauen, sei es bei Kriegerwitwen,
sei es bei frauen von Siedlungslustigen, im Gegensatz
zu den MäJJllern verhältnismäßig wenig Neigung zur
ländlichen Ansiedlung besteht. Die Leitung fragt des
halb stets die Männer, ob ihre Frauen mit dem Plane
des Grunderwerbes einverstanden sind und läßt außer
dem dje Frauen, wenn möglich, mit in die Sprech
stunde kommen, damit sie sich über den Plan ihrer
Männer unterrIchten, und, falls sie nicht einverstanden
sind, Einspruch erhegen können.

Die Peuerversicheru"  von Bauwerken im Kriege.
Der Krieg hat eine ganz bedeutende Wertsteigerung der
Gebäude, Geräte, Maschinen, Möbel u. dgl. mit sich ge
bracht. So stente sich beispielsweise im Anfang d.es
Jahres 1914 der Preis flir:

1 cbm Mauerwerk . . . 17,50-24,00 d{
1 cbm Bauholz . . . . 44,00-60,00 At
1 m !talz abzubinden.. 0,28- 0,58 d/t

Heute dagegen stellen sich die Preise etwa wie folgt:
1 cbm Mauerwerk . . . 38,00-51,00 At
1 cbm Bauholz . . . . 140,00--'225,00 d/t
1 m flolz abzubinden. . 0,95- 1,85 oft

Da nun vorläufig und wahrscheinlich auch viele
Monate nach Kriegsbeendigung an ein wesentJiches
Sinken der Preise nicht zu denken ist, so solltc sich
jeder Besitzer von Bauwerken, wenn er bei Ausbruch
eines Brandes vor allzugroßclll Schaden bewahrt bleiben
will, einmal die Frage vorlegen, ob es nicht richtiger
wäre, ,eine Erhöhung des Versicherungswertes vorzu
nehmen. Bei Prüfung seiner Versicherungs -Verträgc
wird er \vahrscheinlich zu der überzeugung kommen,
daß eine Nachversicherung, die von den meisten Ver
sicherung;s-AnstaIten angenommen wird, durchaus ge
boten erscheint. Man kann sich zu diesem Zwecke ent
weder unmittelbar an dje Versicherungs-Gesellschait
oder auch an einen Versicherungs - Schutzverband
wenden.

Die Nachversicherung ist aber nicht nur allein auf
Gebäude zu beschränken, sondern auf alle zur Ausübung
eines Baugewerkes nbtigen V./,erkstoffe und Handwerks
zeuge wie Bretter, Kanthölzer, Rohrgewebe, Gips, Ze
ment, KaUt, I\ustzeuge, I 1aschenziige u. dgl. aUSZlJl
dehnen. - 'Die Sätze, um wIelehe die Versicherungs
beträ e für Gebäude 11nd Handwerkszeuge erhöht werden
müssen, sind ganz verschieden und richten sich dm.nach.
ob das Bauwerk aus Ziegelsteinen, Beton, Eisenbeton,
ausgemaucrtem tJolzfachwerk oder Holz besteht. Eine
Erhöhung von 50 v. H. wird wohl meistens, in manchen
fällen auch eine solche von 100 v. H. und in einzelnen
Fällen noch mehr in Betracht kommen. Für den Pali.
daß später die Preise wieder sinken, kann ja eine Herab
setzung der Versicherungssumme stattfinden. Die
Feucrsgciahr ist während des Krieges größer als vor
dem Kriege und tritt ein Schadenfeuer ein, so erstattet
die feuerversicherung nur denjenigen '-'Vert, der zUr Er
bauung von Gebäuden bzw. zur Anschaffun!{ von Sachen
gleicher Art und Beschaffenheit nötig ist. Dadurch, daß
die feuerversicherungssumme niedriger als der Zeitwert
bei Eintritt des Brand,es ist (Unterversicherung) entsteht
dem v ersicherten ein ungeheurer Schadcn. Aus diesen
kl1rzcn Darlegungen geht zur Genüge hervor, daß eine
sorgfältige PrÜfung der bestehenden Versicherungsver
träge in bezug auf die Versicherungswerte zur unbeding
ten Nohvendigkeit g,ehört llnd zwar' ganz besonders
dann, wenn die Versicherung vor dem Kriege nur ober
flächlich, ungenau und nach OutdiiJ1ken vorg'enommenwurde. Hartmanl1.
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